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Mitgliedsgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes: 

• IG Bauen-Agrar-Umwelt 

• IG Bergbau, Chemie, Energie 

• EVG - Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft 

• Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 

• IG Metall 

• Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

• Gewerkschaft der Polizei 

• ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
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Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften bedanken sich bei den Regierungsfraktionen der 

SPD und CDU für die Gelegenheit, zum oben genannten Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. 

 

Sie begrüßen ausdrücklich das Vorhaben der beiden Fraktionen, die Sonderregelung zur Durch-

führung von Personalratssitzungen als Telefon- oder Videokonferenz kurzfristig wieder in Kraft 

zu setzen.  

Der Wegfall dieser Möglichkeit hatte die Beschlussfähigkeit von Personalratsgremien auf Grund 

von Infektionen oder Quarantänebestimmungen gefährdet, sodass die Personalräte ihre Betei-

ligungsrechte und -pflichten teilweise nur eingeschränkt wahrnehmen konnten. 

 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sprechen sich dafür aus, rechtzeitig vor dem er-

neuten Auslaufen der befristeten Sonderregelung einen ergebnisoffenen Diskussionsprozess mit 

allen Beteiligten über eine diesbezügliche dauerhafte Änderung des NPersVG aufzunehmen. Auf 

jeden Fall müssen die finanziellen und räumlichen Voraussetzungen für Präsenzsitzungen auch 

in Zukunft erhalten bleiben. Die Entscheidung darüber, ob Sitzungen in Präsenz stattfinden oder 

nicht, muss in der Entscheidungshoheit des jeweiligen Personalratsgremiums selbst verbleiben. 

 


